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Mandanten-Information für Ärzte und Zahnärzte 
 

Im Mai 2023 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

hinsichtlich der Steuerfreiheit der Vorteile des Ar-
beitnehmers aus der Nutzung eines betrieblichen 
Telekommunikationsgeräts gibt es neue Gestal-
tungsmöglichkeiten, die wir Ihnen vorstellen. Dar-
über hinaus zeigen wir, welche Nachweise für die 
Berücksichtigung von Krankheitskosten als au-
ßergewöhnliche Belastungen erforderlich sind. Im 
Steuertipp geht es vor dem Hintergrund des ange-
hobenen Sparerpauschbetrags um den Umgang 
mit Freistellungsaufträgen. 

Steuersparmodell  

Nutzung betrieblicher Smartphones 
nach Besitzerwechsel steuerfrei 

Von jedem Euro einer Gehaltserhöhung geht oft 
mehr als die Hälfte für Steuern und Sozialabgaben 
ab. Die Arbeitsparteien können diese Abzüge ver-
meiden, indem sie steuerbegünstigte oder steuer-
freie Gehaltsbestandteile vereinbaren. Eine Mög-
lichkeit: Vorteile, die einem Arbeitnehmer aus der 
privaten Nutzung von betrieblichen Datenverar-
beitungs- oder Telekommunikationseinrichtun-
gen (PCs, Laptops, Smartphones, Tablets) er-
wachsen, sind steuerfrei. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun eine interes-
sante Steuergestaltungsmöglichkeit abgesegnet: 
Im verhandelten Fall hatten die Arbeitnehmer ihre 
privaten Handys zunächst für einen symbolischen 
Preis von 1 € bis 6 € an ihren Arbeitgeber verkauft. 
Dieser stellte den Arbeitnehmern die Geräte an-

schließend wieder als betriebliche Telekommuni-
kationsgeräte für die private und dienstliche Nut-
zung zur Verfügung. Er übernahm die Kosten für 
die laufenden Mobilfunkverträge der Arbeitneh-
mer (gedeckelter Höchstbetrag nach ergänzender 
Vereinbarung zum Arbeitsvertrag). Die Kosten-
übernahme erstreckte sich auch auf den Aufwand 
für Wartung und Reparaturen. Die Überlassung 
der Geräte war an das Bestehen des Arbeitsver-
hältnisses geknüpft. 

Das Finanzamt beurteilte den vorherigen Ankauf 
der privaten Handys als steuerlichen Gestaltungs-
missbrauch. Die Kostenerstattung führe daher zu 
steuerpflichtigem Arbeitslohn. Der BFH hat je-
doch entschieden, dass die Kostenübernahme 
durch den Arbeitgeber steuerfrei zu belassen war. 
Die Handys waren durch den Verkauf an den Ar-
beitgeber betriebliche Telekommunikationsgeräte, 
da der Arbeitgeber deren zivilrechtlicher Eigentü-
mer geworden war. Die Handys waren den Arbeit-
nehmern auch nicht aufgrund einer Sonderrechts-
beziehung weiterhin zuzurechnen. Entscheidend 
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war, dass die Handys nach dem Ende des Arbeits-
verhältnisses an den Arbeitgeber herauszugeben 
waren. Letzterer trug als Eigentümer auch das Ri-
siko, dass die Geräte beschädigt wurden oder „un-
tergingen“. Den Arbeitnehmern war der Gebrauch 
der Geräte nur während des aktiven Arbeitsver-
hältnisses gestattet. 

Laut BFH bestanden keine Anzeichen für ein un-
wirksames Scheingeschäft. Zwischen den Ver-
tragspartnern hatte Einigkeit über den Eigentums-
übergang bestanden. Ferner lag kein Missbrauch 
von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten vor. 
Der niedrige Kaufpreis der Geräte vermochte ei-
nen solchen Missbrauch nach Auffassung des 
BFH nicht zu begründen. 

Türkei/Syrien  

Unterstützungsleistungen an  
Erdbebenopfer leicht absetzbar 

Für Privatpersonen und Unternehmen, die die Op-
fer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in 
Syrien unterstützen, gelten gelockerte Vorausset-
zungen für den Spendenabzug. Das Bundesfinanz-
ministerium hat Regelungen für vom 06.02. bis 
zum 31.12.2023 erbrachte Unterstützungsleistun-
gen getroffen. Für Spenden auf Sonderkonten, Ar-
beitslohn- und Sachspenden, die Unterstützung 
betroffener Arbeitnehmer, Spenden- und Hilfsak-
tionen steuerbegünstigter Körperschaften sowie 
Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen gelten 
steuerliche Erleichterungen. 

Hinweis: Wir informieren Sie gerne ausführ-
lich über diese steuerlichen Maßnahmen. 

Ergänzung  

Neuregelungen zum Vorsteuerabzug bei 
Forschungstätigkeiten erlassen 

Finanzämter haben die unternehmerischen Betäti-
gungen von Forschungseinrichtungen steuerlich 
bisher unterschiedlich behandelt. Um künftig eine 
bundeseinheitliche Beurteilung des Vorsteuerab-
zugs bei Forschungstätigkeiten sicherzustellen, 
hat das Bundesfinanzministerium (BMF) den Um-
satzsteuer-Anwendungserlass ergänzt. Neu sind 
spezielle Regelungen zur Abgrenzung des unter-
nehmerischen vom nichtunternehmerischen Be-
reich der Forschungseinrichtungen. Dabei zeigt 
sich das BMF mit der Qualifizierung als vorsteu-
erabzugsberechtigter Unternehmer großzügig und 
stuft jede Forschungseinrichtung mit der Absicht, 
ihre Forschungsergebnisse nachhaltig zur Einnah-
menerzielung zu verwenden, als Unternehmerin 
ein. 

Unterschieden wird zwischen Eigen- und Auf-
tragsforschung - hierbei ist die Verwendungsab-
sicht maßgeblich. Die Eigenforschung erfolgt aus 
eigener Initiative und unentgeltlich. Auftragsfor-
schung liegt vor, wenn von einem Dritten initiierte 
Forschung entgeltlich für diesen betrieben wird. 
Dabei ist die Grundlagenforschung ausdrücklich 
mit einzubeziehen, soweit sie dazu dient, die un-
ternehmerische Verkaufstätigkeit zu steigern und 
die Marktposition zu stärken. 

Die Grundlagenforschung wird als notwendige 
Vorbereitungshandlung zur unternehmerischen 
Verwertung betrachtet. Somit besteht das Recht 
auf Vorsteuerabzug. Ausnahmen gelten jedoch, 
wenn die Grundlagenforschung (Eigenforschung) 
in einem abgrenzbaren Teilbereich ausgeübt wird, 
der keine nachhaltigen Einnahmen erzielt (z.B. ge-
trenntes Institut). Dann ist dieser Teilbereich dem 
nichtunternehmerischen Bereich zuzuordnen; der 
Vorsteuerabzug wird versagt. 

Das BMF nennt ein Beispiel, das für Forschende 
im Bereich des Gesundheitswesens relevant ist. 
Öffentlich finanzierte Forschungstätigkeiten kön-
nen dem unternehmerischen Bereich mit Vorsteu-
erabzug zugeordnet werden, wenn die Erkennt-
nisse aus der Forschung vermarktet oder im Be-
reich der Auftragsforschung genutzt werden. Bei 
zuschussfinanzierten Forschungstätigkeiten sind 
jedoch auch gemeinnützigkeitsrechtliche Risiken 
zu beachten. 

Hinweis: Für viele Forschungseinrichtungen 
dürfte sich der Vorsteuerabzug verbessern. Al-
lerdings sind auch die Anforderungen des Ge-
meinnützigkeits-, Zuwendungs- und Beihilfe-
rechts zu berücksichtigen, um die Rückforde-
rung von Zuschüssen oder den Verlust der Ge-
meinnützigkeit zu vermeiden. 

40-%-Quote  

Neues zur Umsatzsteuerbefreiung  
von Privatkliniken 

Seit dem 01.01.2009 können viele Privatkliniken 
keine Umsatzsteuerbefreiung mehr in Anspruch 
nehmen. Die Umsatzsteuerbefreiung für Kranken-
häuser, die nicht von einem öffentlich-rechtlichen 
Träger betrieben wurden, ist seitdem an den Be-
darfsvorbehalt des Sozialgesetzbuchs geknüpft. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit dieser 
Thematik beschäftigt und Hinweise zur Prüfung 
der Steuerbefreiung gegeben - insbesondere zur 
40-%-Quote. Für Veranlagungszeiträume ab 2009 
sah das Bundesfinanzministerium diese Quote als 
Voraussetzung für eine Steuerbefreiung an; der 
Gesetzgeber übernahm sie in das Umsatzsteuerge-
setz. 
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Das Urteil ist auch für jüngere Veranlagungszeit-
räume interessant: Im Streitjahr 2006 musste eine 
Privatklinik nach der früheren Rechtsprechung 
eine Vorauskalkulation der Selbstkosten vor-
nehmen. Da die Klinik diese Kalkulation nicht 
durchführte, wies das Finanzgericht die Klage der 
Privatklinik auf Beurteilung ihrer Krankenhaus-
leistungen als umsatzsteuerfrei ab. Der BFH hat 
dagegen entschieden, dass eine Vorauskalkulation 
auch in den Zeiträumen vor 2009 nicht in jedem 
Fall benötigt wurde. Sofern die Klinik Leistungen 
erbrachte, die Krankenhäuser mit Kassenzulas-
sung nach dem DRG-Vergütungssystem abrech-
neten, war eine Vorauskalkulation entbehrlich. 
Diese war nur erforderlich, wenn die Klinik psy-
chiatrische Leistungen durchführte. 

Zudem setzte die Steuerbefreiung voraus, dass 
40 % der Belegungstage auf Patienten entfielen, 
für die die Privatklinik keine höheren Entgelte als 
ein Krankenhaus mit Kassenzulassung abrechnete 
(40-%-Quote). Bei Prüfung dieser Quote spielt die 
Finanzierung der Investitionskosten eine Rolle: 
Finanzämter versagen die Steuerbefreiung oft mit 
der Begründung, die 40-%-Quote sei nicht einge-
halten worden. Ein Krankenhaus mit Kassenzulas-
sung, das nach dem Krankenhausentgeltgesetz ab-
rechnet, erhält neben den Krankenhausentgelten 
die Investitionskosten gesondert vergütet. Dage-
gen müssen Privatkliniken die Investitionskosten 
aus den Erlösen für Krankenhausbehandlungen 
decken. Somit entstehen unterschiedliche Entgelt-
höhen, die nicht zur Versagung der Steuerbefrei-
ung führen sollten. 

Hinweis: Mit dem Urteil unterstützt der BFH 
die Privatkliniken weiter und liefert auch für 
Zeiträume außerhalb des Streitjahres Argu-
mente, sich gegen die Versagung der Steuerbe-
freiung zu wehren. 

Krankheitskosten  

Welche Nachweise Patienten bei außer-
gewöhnlichen Belastungen brauchen 

Bei außergewöhnlichen Belastungen stellt sich all-
jährlich im Rahmen der Einkommensteuererklä-
rung die Frage, was abziehbar ist und welche Be-
lege erforderlich sind, damit der Abzug gelingt. 
Wer Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte oder 
Medikamente aus eigener Tasche zahlt, kann die 
Kosten häufig als außergewöhnliche Belastungen 
abziehen. Als Faustregel gilt hier: Je lockerer von 
außen betrachtet der Zusammenhang zwischen 
den geltend gemachten Kosten und der Krankheit 
erscheint, desto strenger sind die Nachweispflich-
ten, die der Fiskus dem Steuerzahler auferlegt. 
Nach dieser Logik gelten für Krankheitskosten 
drei Nachweisstufen: 

 Bei Kosten für übliche medizinische Behand-
lungen (z.B. eine Wurzel- oder Kariesbehand-
lung beim Zahnarzt) zeigen sich die Finanzäm-
ter am großzügigsten. Die hierbei entstehenden 
Kosten müssen dem Fiskus nicht in besonderer 
Form nachgewiesen werden. In der Regel ge-
nügt es, wenn der Steuerzahler dem Finanzamt 
die Arztrechnung vorlegt. 

 Strenger geht es bei Kosten für Medikamente, 
Hörgeräte, Brillen oder Prothesen zu. Sie wer-
den nur anerkannt, wenn dem Finanzamt die 
entsprechende Verordnung eines Arztes oder 
Heilpraktikers vorgelegt wird. Bei chronischen 
Krankheiten muss dieser Nachweis allerdings 
nur einmal zu Beginn erbracht werden. Auch 
bei Brillen gibt es eine Erleichterung: Hat ein 
Augenarzt bereits festgestellt, dass der Steuer-
zahler eine Brille tragen muss, genügt dem Fi-
nanzamt in späteren Jahren die Sehschärfenbe-
stimmung eines Augenoptikers als steuerlicher 
Nachweis. 

 Die strengsten Nachweisregeln gelten für 
Bade- und Heilkuren, psychotherapeutische 
Behandlungen, die auswärtige Unterbringung 
von Kindern mit Legasthenie (oder einer ande-
ren Einschränkung bzw. Behinderung), medi-
zinische Hilfsmittel wie Gesundheitsschuhe o-
der Magnetmatratzen und wissenschaftlich 
nicht anerkannte Behandlungsmethoden (z.B. 
Sauerstofftherapien oder Frischzellenbehand-
lungen). All diese Kosten dürfen nur dann als 
außergewöhnliche Belastungen abgezogen 
werden, wenn der Steuerzahler vorab ein Gut-
achten des Amtsarztes oder eine Bescheini-
gung eines medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung eingeholt hat. 

Hinweis: Die erforderlichen Nachweise müs-
sen Steuerzahler nicht direkt der Einkommen-
steuererklärung beifügen. Es genügt, sie ledig-
lich auf Anforderung des Finanzamts nachzu-
reichen („Belegvorhaltepflicht“). 

Mehrarbeit  

Voraussetzungen für Cannabis auf Kas-
senrezept konkretisiert 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat in vier Paral-
lelverfahren entschieden, dass die gesetzlichen 
Krankenkassen nur in speziellen Fällen die Kos-
ten für medizinische Cannabisprodukte zu über-
nehmen haben. Drei Revisionen wurden zurückge-
wiesen. Das BSG hat jedoch für viele Patienten 
mehrere Grundsatzfragen über die Rezeptvergabe 
von Cannabis als Medizin geklärt. 

Seit 2017 kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen medizinisches Cannabis an Patienten mit 
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schwerwiegenden Krankheiten zur Schmerz- 
und Krampflinderung zu Lasten der gesetzlichen 
Krankenkassen verordnet werden. Ein Anspruch 
auf Versorgung mit Cannabis besteht, wenn nach 
begründeter ärztlicher Einschätzung andere Medi-
kamente aufgrund ihrer Nebenwirkungen im kon-
kreten Einzelfall nicht zur Anwendung kommen 
können. Dennoch wurden viele Anträge abge-
lehnt, weil die Erkrankung nicht als schwerwie-
gend eingeschätzt oder die Begründung des Arztes 
als unzureichend eingestuft wurde. 

Das BSG hat präzisiert, wann eine schwere Er-
krankung als Voraussetzung einer Cannabisthera-
pie vorliegt. Es hat dabei auf die konkreten Aus-
wirkungen der mit Cannabis zu behandelnden 
Krankheiten und Symptome abgestellt. Danach 
darf Cannabis auch verordnet werden, wenn noch 
Standardtherapien verfügbar sind. Vorausset-
zung ist, dass der behandelnde Arzt den Krank-
heitszustand umfassend dokumentiert, Therapieal-
ternativen analysiert und die Erfolgschancen und 
Risiken der Therapien sorgfältig abwägt. Diese 
ärztliche Einschätzung darf die Krankenkasse nur 
daraufhin überprüfen, ob die Grundlagen der Ent-
scheidung vollständig und nachvollziehbar sind 
und das Abwägungsergebnis nicht völlig unplau-
sibel ist. Der Arzt hat zudem sorgfältig zu prüfen, 
ob eine Suchtmittelabhängigkeit der Verordnung 
von Cannabis entgegensteht. 

Sind mehrere Cannabisprodukte gleichermaßen 
geeignet, haben Versicherte nur Anspruch auf 
Versorgung mit dem kostengünstigsten Präpa-
rat. Dem Arzt steht bei der Auswahl der Darrei-
chungsform und der Menge kein Einschätzungs-
spielraum zu. 

Hinweis: Ziel des Gesetzgebers war es, einen 
erleichterten Zugang zu medizinischem Canna-
bis zu ermöglichen und die ärztliche Therapie-
freiheit zu stärken. Dies ist nur zum Teil gelun-
gen. Aufgrund der strengen Vorgaben an die 
ärztliche Begründungspflicht wird dem Arzt 
erhebliche Mehrarbeit abverlangt, die zudem 
nicht entsprechend vergütet wird. 

Steuertipp  

Bitte überprüfen Sie jetzt Ihre  
Freistellungsaufträge! 

Inländische Banken und Kreditinstitute sind ver-
pflichtet, 25 % Abgeltungsteuer auf private Kapi-
talerträge einzubehalten und an die Finanzbehör-
den abzuführen. Anlegern steht allerdings ein jähr-
licher Sparerpauschbetrag zu, bis zu dessen 
Höhe vom Steuereinbehalt abgesehen wird. Der 
Pauschbetrag wurde zum 01.01.2023 von 801 € 

auf 1.000 € pro Person erhöht. Zusammenveran-
lagten Personen steht der doppelte Betrag zu, ab 
2023 also 2.000 €. 

Sparer können den Sparerpauschbetrag über Frei-
stellungsaufträge auf ihre Banken verteilen. Die 
jeweilige Bank stellt die Zinsen dann bis zum be-
antragten Betrag, maximal bis zur Höhe des Spa-
rerpauschbetrags, von der Abgeltungsteuer frei. 
Der Sparerpauschbetrag gilt nicht pro Bank, son-
dern für alle vom Kapitalanleger erzielten Kapital-
erträge eines Jahres. 

Um die Erhöhung zum 01.01.2023 technisch mög-
lichst einfach umzusetzen, haben Banken die be-
stehenden Freistellungsaufträge einfach prozen-
tual erhöht. Somit müssen Bankkunden nicht 
zwingend tätig werden, wenn sie bereits Freistel-
lungsaufträge erteilt haben. Bereits erteilte Frei-
stellungsaufträge sollten aber von Zeit zu Zeit auf 
ihre Höhe hin überprüft und geändert werden, so-
fern sich die erzielten Erträge bei den jeweiligen 
Banken „verschoben“ haben. Sind die Freistel-
lungsaufträge nicht passgenau auf die Banken ver-
teilt, kommt es mitunter zu einem unnötigen Ab-
geltungsteuereinbehalt, so dass der Anleger sich 
später die zu viel gezahlte Steuer über die Ein-
kommensteuererklärung zurückholen muss. 
Dieser Aufwand kann vermieden werden, wenn 
die Freistellungsaufträge von vornherein passge-
nau auf die Zinszuflüsse bei den einzelnen Banken 
zugeschnitten wurden. 

Wer häufiger die Bank wechselt, um sich den 
höchsten Zinssatz zu sichern oder von Neukun-
denangeboten zu profitieren, sollte ebenfalls aktiv 
werden: Der freigestellte Betrag bei der bisherigen 
Bank sollte auf die tatsächlichen Einnahmen her-
absetzt und der neuen Bank ein Freistellungsauf-
trag über den noch nicht ausgenutzten Sparer-
pauschbetrag erteilt werden. 

Hinweis: Die Freistellungsaufträge lassen sich 
in der Regel online bei den Banken anpassen. 
Sparer sollten wissen, dass die Summe aller er-
teilten Freistellungsaufträge eines Jahres nicht 
höher sein darf als der einem Sparer insgesamt 
zustehende Pauschbetrag. Wer seine Freistel-
lungsaufträge nicht korrekt verteilt hat, muss 
mit kritischen Rückfragen des Finanzamts 
rechnen, denn seit dem Jahr 2000 melden die 
Banken die Höhe der freigestellten Erträge 
jährlich an die Finanzverwaltung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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